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Fortbildungskurse für diejenigen patentirten Lehrer verlangt, welchen

die Erziehungsdirektion die Theilnahme an denselben gestattet, oder

welche sie dazu einberufen wird;
gestützt auf §. 2, litt, x, des Seminarreglements vom 22. No-

vember 1361, auf den Antrag des Seminardirektors und nach An-

hörung der Seminarkommifsion,

beschließt:

1) Es wird während der Monate August und September l. I. im

Seminar zu Münchenbuchsee ein Wiederholungskurs auf die

Dauer von 7 Wochen abgehalten.

2) Die Zahl der Theilnehner wird auf 50 festgesetzt; dieselben er-

halten freies Logis im Seminar und für die Kost eine angemes-

sene Entschädigung aus der Staatskasse.

3) In diesem Kurse soll mit Rückficht auf den obligatorischen Unter-

richtsplan und die obligatorischen Lehrmittel der Unterrichtsstoff

der ersten und zweiten Schulstufe behandelt werden.

4) Mit dieser Hauptaufgabe wird theils zur theoretischen Fortbil-
dung der Lehrer, theils zur Förderung des Schulturnens Un-

terricht in einzelnen wissenschaftlichen Fächern und im Turnen

verbunden.

5) Sämmtliche Lehrer, welche am Wiederholungskurs Theil zu neh-

men wünschen, haben sich gemäß H. 73 des Seminarreglements

bis zum 30. April nächsthin unter Angabe ihres Geburtsjahres
beim Seminardirektor anschreiben zu lasten.

6) Der Seminardirektor ist mit der weitern Vollziehung dieses Be-

schlustes beauftragt.

Bern, den 24. Februar 1863.

Der Direktor der Erziehung:
Kummer.
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